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1. Abteilung. 

Allgemeine Bejfimmnngett. 
§ 1 

f j Ü j nachfolgenden Bedingungen (Ufanzen) gelten E f f i | | | | 
für alle Gefchäfte in Hölzern aller Art,, welche 

1. an ber BJiener Börfe ab'gejchloffeit Werben, 
Jofern bie Vertragsteile nicht ausdrücklich etwas anderes 
vereinbaren, 

2. außethalb ber SBtener Börfe, jedoch unter 
Berufun'g auf die lljangen der Sßiener Vörje abge= 
Schloffen werden. 

feie „Al l gern e inen B e d i n g u n g e n (Ufangen) 
für den Haubel in Sßareit an der Sßiener Vörfe" 
haben neben biejen Bedingungen keine G e l t u n g . 

Bei mündlich erfolgten Geschäftsabschlüssen ift au«|cUuit8 
jeder Vertragsteil berechtigt, innerhalb acht Sagen —- briefc«. 

Vom Abfchluffe beS GefchäfteS an gerechnet — ben 
AuStaujch von Schlußbriefen gii fordern. 

§ 2 

CM 
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£>er SluStaufch der Schlußbriefe erfolgt in der 
3Äkife, daß derjenige Vertragsteil, ber den SXuStaufch 
fordert, ben unterfertigten Schlußbrief überfenbet, Worauf 
der andere Vertragsteil ben unterfertigten ©egenbrief 
längstens binnen weiterer acht Sage abrufenden bat. ̂  

l l l l S -sr^T T ^ T l 
E§ werben die © r Uppen: und &aub= -
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l)öl§er unterschieden. 
®em H ä r t e g r a d e nach werden fehr harte, h a r t c ' 

mittelharte, weiche-und (ehr weiche Hölzer unterschieden. 
Bon den gangbaren Hörern fallen unter j^et) r 

h a r t : Eb^cholz, j&ud^baum, J ^ ^ i ^ Steineiche, 
t o i^ l i r f che , Weißdorn, Sdjtcbe, Mendel--
bäum; f f a r t : Hfagte (Robinie), Weißbuche, Maulbeere 
bäum, Swetfchte, Bildlirfche, Mel]lbeere, Rotbuche, 
Eiche, 3erreiche, EJche, Schorn, Schwarznuß, Vkttnuß, 
Apfelbaum, VirnHüm, Eibe; m i t t e l h a r t : Ulme, 
Edelfaftanie, 2egjöl)re, Vogelbegrbaum, SraubgtftrSche.;. 
weich: Särche, Virte, Erle, Sftoßfastanie, Schwarzführe, 
2Beißföhre, Fichte, Sanne, Salweide; (el>r Weich: ?l|pe, 
girbeltiefer, 2Bet)mouthSfiefer, Seiden, Pappeln, Sinde. 

Unter „weichem H° l§e" (chlechtweg ift F.ichte 

wie Sanne Verbanden. J f t „weiches H°lä" geschloffen, 
(o ift der Verlaufer. berechtigt, ausschließlich Fschte 

oder auSfchließlich Sanne, oder Fichte und Sanne in 
beliebigem Mifchung*verhältmffe zu liefern. 

Unter „ t i e f e r " , „ F ö h r e " ot)ne Bezeichnung der 
Spezies wird SÖeißtiefer verstanden. Schwarzföhre, 
3 i rb$ s und SSe^mouchStiefer find befonberS zu bedingen. 
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Unter „ ^ a p y e t " ol)uc nähere Bezeichnung wirb ? J, • < 
Schwarzpappel verstauben. 2Beiß* ( S i l b e r p a p p e l , ^ Ä ! 

i j kanadische Rappel, Graupappel unb Bitterpappel (Afpe) A ] 
l ^ f i u d befonberS jn •bebingen. I S \L Nl* 
J r Unter „Eiche" fchlechtweg wirb Stiel* unb t ^ 
j^Suaubeueiche europäischer. $rovenieuz : (kaufapSche. aus-
9> 4enonuuen), aber nicht „ l l lme" : 
'jL{fRuste"* ober Rüster) r fchlechtwef f | j | f B g a i i l m e , -

_ aber nicht Flatterulmc, unter" ; ,m)ürn'! ; fd]lete)eg P p > 
jL nur Verga^ornr^icht aber F e t b s ü n S ^ j ^ S p r n , f f 1 
| endlich unter „Buche" Schlechtweg nur RotbucheVer* £ 

Ä Stauben. = ^ T r ^ - l 

4 | 
3 ' Sßtrb als Sßroveuienz gang allgemein ein weiterer ffigfff^l 
V territorialer Begriff angegeben, fo ist H°lZ P S bem 
5 betreffenden Gebiete lieferbar. J f t jedoch als ^roVemenz 

^ da§ Erzeugnis eines bestimmten SSaldbefitzeS ober— 
^ eines bestimmten Jnbuftrie=EtablifSementS bedungen 

«Worden, fo ift nur Hots aus beut betreffenbeit SBald« 
befitze, b.ezw. baS $rodukt bcS betreffenden Jnbuftrie* 
EtabliffementS lieferbar. 

J f t Sieferung. nach Vröbc vereinbart, fo muß die 
T verkaufte SBare probegemäß geliefert Werden. 

.. 3)ie ßieferuug besserer Qualität ift nur daiut zu-
läSSig, wemt btefelbe Von gleichwertiger ^rovenienj ist. p» ir 

§ 5 . 

Bei Ab(chlüS(enf hin|ichtlich Welcher die geschlossene Ä » ^ 
Menge . mit „zirka" (ungefähr, beiläufig u. dgl.) V 



bezeichnet wirb, ftet)t dem Verlauf er das Stecht zu, unter 
den Vebingungen bcS SlbfchluffeS 5 % mehr . ober-
weniger zu liefern. J f t jeboch der Verkäufer ein 
bäuerlicher SBaldbefi|er, ja erweitert fich der zulässige 
Spielraum auf 1 0 % mehr ober weniger, 

„ v o n — t w . SBemt eine vertaufte Menge unbestimmt mit 
„von—bis" bezeichnet ift, fo ist ber Verkäufer nur 
verpflichtet, die Mindeftmenge — falls nicht mel)r Von 
der Verkauften Partie Vorhanden ift — zu liefern;, 
dagegen ift der Käufer verpflichtet, die H^chfinteuge 
zum ^aufpreife §u übernehmen. 

J f t hiebei VertäuferS oder Käufers 9Bal)l be-
düngen, fo ift das Wahlrecht längstens nach Ablieferung 
der Hälfte deS MindeftquantumS auszuüben. 

§ 6-
3© aggöu« SBird bei Slbfchlüffen das Quantum nur nach 
quantum. 5g a gg 0 n § bezeichnet, fo find darunter Eifenbahu5 

Waggons mit 10.000 kg bis 10.500 kg 
Beladung verstanden; nur bei Sangholz, Welches 
S)oppelWaggonS erfordert, entspricht eine SBaggoits 
ladung einem Quantum von 20.000 kg bis höchstens 
21.000 kg Beladung. 

Bei Bestellung von EiuzelWaggonS ohne befondere 
•Quantitätsvereinbarung ift der Verkäufer berechtigt, 
Solche bis 12.000 kg, bezw. bei Sangt)olz bis 24.000 k g 
Beladung zu liefern, 

»etadung. ®eht die Fl'acht 5« Saften des Käufers, fo 
muffen die SSaggonS bei AuSnü|ung deS SaderaunteS 
mit dem einen Frachtverluft ausschließenden Gewichte 
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beladen Werben, widrigenfalls ber Verfaufer beut Käufer 
die zuviel gezahlte Fracht m etjefoen hat. 

§ 7. 

&ie Bezeichnungen „franto", „frachtfrei" eines j | | | & > 
OrteS legen bem Vertäufer die Verpflichtung auf, bie 
3®are loftenfrei bis zu biefem Orte zubringen. Kiefer-
Ort gilt int gweifel als Erfüllungsort. 

§ 8. 
i 

Vei Verkaufen „ab SBaggon", ober „ab Schiff g g j j g g 
( f loß)" Bestimmungsort" hat der Käufer die Fracht 
und die damit Verbundenen -Kebengebühren (SBaggelb, ^ 
Sflezepiffe u. dgl.) für Rechnung deS Verkäufers 
bezahlen, jedoch f B l I f c verauslagte Betrag von beri " 
Faf'turenfumme ol)ne Skonto in Iif§| gebracht. 

Bei Verkäufen „ab S ta t ion" Bestimmungsort, 
treffen die Ablabeloften den Verkäufer ; die nach dem 
Abladen noch entstehenden Spefeu und ©ebi'chreu hat 
jedoch ber Käufer zu tragen. ^ g S l 

. J n beiden Fällen gilt intßweifel der BeftimmungS* * s y 
ort a l s Erfüllungsort. v * i 

Bei Verläufen „Pari tät Söaggoit" einer Stat ion^ | ^ 
oder „ P ^ ^ t S ta t ion" darf nur der der Pari tat 
cntfprechende&etrag von der gafturenfumme in Abzug ^ < ^ 
gebracht werden, 

AIS Erfüllungsort bei Käufen Par i tä t einet 
(ptation gilt die Versandstation. 



Bei Käufen Von Hölzern, Welche mit SagerzinS 
belastet find, gehen bie Spefen, Vom Sage des Ab= 
Schlusses beginnenbf | f t Saften beS Käufers. 

Erfätze, Vergütungen, Frachtbegünstigungen unb 
dergleichen, Welche die SranSportanftalt auS dem Fracht 
vertrage p leisten verpflichtet ift, gebühren jenem 
Kontrahenten, §u dessen Saften bie Fracht geht, Ver= 
gütungen wegen Überschreitung der Sieferfrift feitenS 
ber SranSportanftalt gehen zugunsten beS Empfängers. 

Gel)t bie Fracht ju Saften beS Verkäufers, fo 
hat der SMufer dem Verkäufer bie Frachtboluiuente 

^ famt allenfalls notwendiger Session^ beS frachtbrief= 
I ' mäßigen Adressaten zugunsten deS im Frachtbriefe ge= 

nannten Aufgebers auf Verlangen längstens binnen 
vier Blochen vor Ablauf der Reklamationsfrist zurück-
zustellen, WidrigenfaUS er für den dem Verkäufer 
hieraus entstandenen Schaben haftet. 

§ 9. . 
«eir*. Bei dem Abfchluffe inklufive Soften, Fracht unb 

Affekuranz ( I . F- A.=cif) fat ber Verkäufer die Soften 
der Verladung, F r acht und Affekurang, fonft aber 
keine weiteren Spefen gu tragen; er haftet nicht für 
die Schaden und Gefahren, von welchen die Sßare 
während beS SraitSporteS betroffen wird. 

J in Schodensfalle gebührt bie gange Affeturan^ 
' Summe, einschließlich eines etwa mitverficherteit imaginären 

Gewinnes, dem Käufer. 
Bei Verkäufen „sotto palanca", „ sous palan" 

,.Ron. pal«;« hat der Verkäufer die tosten der Verladung, Fracht 



und Assekuranz zu tragen unb gel)t die BSare auf feine 
Gefahr. J m . Schadensfalle gebichrt dem Verkäufer bie 
ganze AffekuranzSumme, einschließlich eines etwa mit* 
verficherten imaginären Gewinnes; jeboch trifft ihn bie 
Verpflichtung zur Erfatzlieferung. 

§ 10. 

„Prompt" lieferbar verkaufte BSare ist mit mög= 
lichfter Beschleunigung zu übergeben, begw. zu über? 
nehmen unb ist bie Übergabe, begw. Übernahme un= 
unterbrochen durchzuführen. 

„Sukzessive" Lieferung bedingt im allgemeinen „suigffiw 
eine nach ßieferzeitraum und ßieferquantunt möglichst 
gleichmäßige Verteilung ber Lieferung. 

§ 11. 
Schlüsse nach „SchiffabrtS-Eröffnung" finb 

innerhalb jechS SBochen nach bem kunbgemachten Vöffnnna". 
punkte ber SchiffahrtSeröffnung zu erfüllen. 

-S)er kundgemachte SchiffahrtSfchluß beenbet bie 
* SchiffohrtSkampagnc o jne Rückficht auf eine Spätere 

etwa wieber eintretenbe Fahrbarkeit ber BSafferftraße. 

§ 12. , 

. 9Betm die Erfüllung beS Vertrages gemäß ber "n 

Vereinbarung ober im S inne biefer Ufanzen an e inem | | g | m 
bes t immten S a g e 51t erfolgen hat unb biefer I f j Ä 
Sonn*. ober Feiertag ift, fo hat bie Übergabe, begw. 
bie Übernahme ber SBare ani nächs t fo lgenben 3Serk= 
tage zu geschehen; 
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föie' Vorstehenden Maklergebühren Von V 2 %, • . 
vom ©efamtwerte beS VörfeschluffeS find fowol)! vom 
Käufer als auch Vom Verkaufer, alfo Von beiden 
Parteien zustimmen mit 1%. • • . . . . . . 
Zu bezahlen. 

£)ieje Verordnung tritt mit 1. Februar 1877 in 
Söirkfamleit. . 


